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Die Benzinordnung
Die Benzinordnung ist eine Vereinbarung zwischen Importeuren, Grossisten

(Benzinhändlern) und Tankstellen-Inhabern. Sie stellt fest, wie viel jeder von den dreien verdienen
und der vierte, der Verbraucher, bezahlen soll. Das Abkommen ist kürzlich gekündigt
worden und wir haben darauf verlangt, dass wir bei der Neuordnung als Vertreter der
Zahlenden auch gerne etwas zu der Sache zu sagen haben. Da sind wir aber an die falsche
Adresse gelangt. Man hat uns erklärt: «Das geht Sie nichts an.» Wir sind scheinbar einzig
zum Bezahlen da.

Wir glaubten, unsere Volkswirtschaft hätte den rücksichtslosen Standpunkt überwunden,
bei dem eine Gruppe je nach Machtverhältnissen vom volkswirtschaftlichen Einkommen so

viel in Anspruch nimmt als ihr möglich ist, wenigstens so viel, wie sich einigermassen plausibel

begründen lässt. Wir glaubten der Grundsatz: «Mer muess rede mitenand», hätte sich

durchgesetzt.

Was uns an der Benzinordnung nicht gefällt, ist, dass sie keine Anerkennung für treue
Kundschaft kennt. Wir können nicht verstehen, dass der treue Verbraucher, der jahrein
jahraus bei seinem alten Lieferanten bezieht, zu dem er volles Vertrauen besitzt, in keiner

Weise begünstigt wird, trotzdem dieses Vertrauensverhältnis, das böse Spiel zwischen den

Vertretern, die sich jedes Fass und sogar jeden Kanister Treibstoff oder jeden Bidon Oel

im zähen Kampf gegenseitig abjagen, überflüssig macht. Wir können nicht verstehen, dass

der Kunde, der dieses Kesseltreiben nicht mitmacht und damit an Vertriebskosten einspart,

in keiner Weise begünstigt wird. Der treue Abnehmer will durch sein Fernbleiben von diesen

Methoden dazu mithelfen, dass die Vertriebskosten nicht ständig anwachsen.

Es ist interessant, dass die Zwischenhändler im Verkehr mit ihren Lieferanten volles

Verständnis für die Würdigung des Treueverhältnisses haben und darauf drängen, dass ihre

Treue mit Umsatzprämien, mit Umsatzbonus oder Treuebonus belohnt wird. Aber eben:

«Halt Bauer, das ist etwas anderes !» I.

TRAKTOREN PNEUWAGEN und ANN'ANGER

Nur für Aufschneider! Ein Fahrzeug lenken ist nicht schwer;

erstellt seit mehr als 25 Jahren in der
bekannten, robusten, handlichen und wirtschaftlichen

Bauart. Vertretung der RENAULT-
und OLIVER-Traktoren. Reparaturen aller
Traktoren und Motormäher. Servicedienst.
Grosses Ersatzteillager. Alle Traktorenbrenn¬

stoffe, Öle und Fette

JOHANN NEUHAUS
Traktoren-, Pneuwagen- und Anhängerfabrik

BEIN WIL — Freiamt

Bitte beachten Sie an der „Olma" unseren Stand Nr. 303

Es zu beherrschen aber sehr!
(BfU)
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Die

Mistzettmaschine «Dungkönig»
streut jede Mistart in gleich guter Weise.

Kasten-Fassungsvermögen der Typen: «Hessen» 2,5 m3, «Westfalen» 3,5 m3.

Beim «Dungkönig» ist der Streumechanismus leicht abnehmbar. Der übrige Teil
mit Rollboden lässt sich als Kipp-Anhänger, mit dem Schüttgüter, wie Rüben,
Kartoffeln, etc., stationär leicht abgeladen werden können, verwenden. Anderseits
können Steine, Geröll, Kies, usw. fahrend auf Feldstrassen, etc. verteilt werden.

Dadurch 1st der «Dungkönig» auch ein einachsiger

Allzweck-Traktoranhänger
mit 2—3,5 t Tragkraft je nach Pneubereifung.

Der «Dungkönig» ist dank des niederen Bodens ebenfalls als

Vieh -Transportwagen
verwendbar. Aufsteckbretter und Pendelrückwand werden mitgeliefert.

E. EGLI Moderne Landmaschinen BUCHS-Zürich
Telephon (051) 94 42 01

Es sind noch Rayon-Vertretungen zu vergeben.

£sso]
Traktorenpetrol

White Spirit
Dieselgasöl

Benzin

Erstklassige Schmieröle für sämtliche Motoren

Metzger & Cie. AG.V Buchs u.c. tomoss) gisss

tlfitefO -1 r'~ Ê»

m
Einfacher geht es nicht mehr!

Darum zu Ihrem

Hürlimann-Traktor
nur die zweckmässigste und modernste
hydraulische Hebevorrichtung mit

Einmannpflug
In- und Auslandpatent

ig f
_ sjb *' i-la»» A. Schmid, Pflugfabrikation,

Andelfingen, Telephon (052) 41193
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